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Kammerobmann  
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Geschätzte Bäuerinnen und 
Bauern, liebe Jugend! 
 
„Aus den bitteren Erfahrun-
gen von 2016 – Strategien für 
die Zukunft entwickeln!“ 
 
Als Euer Kammerobmann war 
es mir in den vergangenen Wo-
chen ein Anliegen, Lösungsan-

sätze für die Probleme des vergangen Jahres, 
wie Wetterextreme, die schlechte Erlössituation 
oder Einheitswerthauptfeststellung, mit politi-
schen Entscheidungsträgern zu verhandeln.  
 
So wird im Juni 2017 im Feistritztal eine  
zweitägige Veranstaltung zum Thema Wasser– 
management mit dem Hintergrund, den Fluss 
Feistritz in seiner Gesamtheit zu sehen, abge-
halten. Es soll in Zusammenarbeit mit der Abtei-
lung Wasserwirtschaft des Landes Steiermark 
ein Konzept erarbeitet werden, wie man Wasser 
aus der Feistritz bzw. aus den Zuflüssen in 
Speicherteichanlagen umleiten kann, um es für 
Trockenheit bzw. für Frost-Beregnungen zur 
Verfügung zu stellen. Ein Versicherungsmodell 
deckt zwar den entstandenen Schaden einer 
Frostkatastrophe, verhindert aber nicht, dass 
unsere Bauern in einem Schadensjahr den 
Handel nicht mit heimischer Ware bedienen 
können. Durch Beregnungsanlagen kann es 
uns gelingen, den Handel mit regionaler Quali-
tät auch in Krisenjahren zu versorgen und so 
den Platz im Regal der Handelsketten zu si-
chern. 
 
Als steirischer Vertreter darf ich zurzeit die An-
liegen zur Ausrichtung einer gemeinsamen Ag-
rarpolitik nach dem Jahr 2020 mitgestalten. Es 
ist mir ein Anliegen, meine Erfahrungen aus der 
landwirtschaftlichen Vielfalt unserer Region 
Hartberg-Fürstenfeld einzubringen.  
 
Eine zukünftige GAP muss in der Verwaltung 
wesentlich einfacher gestaltet werden. Aufwän-
diges Flächendigitalisieren soll in Zukunft nur 
zum Beginn einer Förderperiode einmalig statt-
finden. Eine GAP-Reform nach 2020 muss auf 
die Wirtschaftserschwernisse und strukturellen 
Nachteile viel mehr Rücksicht nehmen. Ein Bei-
spiel dazu wäre die Wiedereinführung gekop-

pelter Tierprämien für Berggebiete und benach-
teiligte Gebiete mit Grünlandwirtschaft. 
 
Ich lade Euch Bäuerinnen und Bauern, im Be-
sonderen aber unsere bäuerliche Jugend ein, 
am Dialogprozess für die neue GAP-Reform 
teilzunehmen. Ab sofort steht ein Internetportal  
https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/
cap-modernising/2017_de bis 2. Mai 
zur Verfügung, wo Vorschläge und persönliche 
Interessen eingebracht werden können. 
 
Gerne nehme ich auch bei meinem Sprechtag 
in der Bezirkskammer Hartberg-Fürstenfeld 
Vorschläge zur GAP-Reform entgegen und wer-
de diese in den Gesprächen auf Bundesebene 
einbringen. 
 
Bei dieser Gelegenheit möchte ich Euch zur 
Woche der Landwirtschaft einladen. Diese fin-
det Anfang Mai mit dem Thema: 
„Landwirtschaft und Tourismus“ statt. Als 
eine Region mit 2 Mio. Nächtigungen und ca. 
800.000 Tagestouristen wollen wir dem Dialog 
mit der Tourismuswirtschaft in einer Abendver-
anstaltung breiten Raum geben.  
 
In diesem Zusammenhang darf ich der Familie 
Anton Riebenbauer aus Pinggau sehr herz-
lich zur „Auszeichnung Bauernhof 2017“ gra-
tulieren.  
 
In diesem Sinne wünsche ich für das kommen-
de Frühjahr und für die Anbauzeit alles Gute in 
Haus und Hof. 
 
Euer KO ÖR Hans Reisinger 
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Kammersekretär 

Einheitswert Sozialversi-
cherung 
 
Der Großteil der neuen Ein-
heitswerte wurde bereits zuge-
stellt. Für Steuern und Abgaben 
gilt dieser rückwirkend ab 1. 
Jänner 2015, für die Sozialver-
sicherungsbeiträge ab  

1. Jänner 2017. Sollte die Bescheidzustellung 
erst heuer erfolgen, gilt der neue Bescheid für 
die Sozialversicherung erst mit dem nächsten 
Quartal nach der Zustellung, zB Zustellung im 
Februar 2017, gültig für die Sozialversicherung 
ab April 2017.         
                                                                                                                               
Die Beitragsvorschreibung nach dem neuen Ein-
heitswert wird datenverarbeitungsbedingt vo-
raussichtlich mit dem dritten Quartal 2017 – im 
Oktober - erfolgen. Es kommt zu einer Ge-
genverrechnung – bezahlte Beiträge nach dem 
alten Einheitswert, Beitrag nach neuem Einheits-
wert. 
 
 
 
Geflügelgrippe – Stallhaltungspflicht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
Aufgrund des Auftretens von Geflügelgrippe/
Vogelgrippe) bei Wildtieren besteht seit 10. Jän-
ner 2017 eine generelle Stallhaltungspflicht für 
Geflügel. Die Tiere sind dauerhaft in Stallungen 
oder jedenfalls in geschlossenen Haltungsein-
richtungen, die zumindest nach obenhin (dicht) 
abgedeckt sind, unterzubringen. 
Nähere Informationen auf der Homepage 
www.stmk.lko.at oder Land Steiermark – Fach-
bereich Tierschutz und Tierseuchen. 

LFI – Zertifikatslehrgänge erfolgreich 
absolviert 
 
Zertifikatslehrgänge - Weiterbildung mit Lehr-
plan und Prüfung mit hohem Niveau sind aner-
kannt und gefragt. 23 Teilnehmer aus unserem 
Bezirk beendeten 2016 erfolgreich Lehrgänge 
in den Sparten Klauenpflege, BaumwärterIn, 
BodenpraktikerIn, BrotbotschafterIn, Gemüsera-
ritäten und Sortenspezialitäten, Green Care, 
Kräuterpädagogik, Schule am Bauernhof sowie 
Tiergestützte Intervention. 

Die anwesenden Absolventen bei der Zertifi-
katsverleihung am Steiermarkhof. 
 
 
Steirischer Bauernhof des Jahres aus 
unserem Bezirk! 
 
Der Betrieb Anton Riebenbauer aus Pinggau 
„Putz in Wiesenhöf“ – Biobetrieb mit Mutterkuh-
haltung, Mostschenke, Direktvermarktung und 
Bauernhof-Brauerei - gewann aus 23 innovati-
ven Betrieben den Spitzenplatz.  

Wir gratulieren herzlich! 
Ing. Ferdinand Kogler 

© LK, Presse 

© LK, Presse 

© AMA Datenbank 
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DANKE Andrea Zingl! 
 
Frau Andrea Zingl betreute seit 
2010 mit Umsicht und vollem 
Einsatz die Landjugend in unse-
rem Bezirk mit zwei Bezirks-
gruppen, 25 Ortsgruppen (14 
Ortsgruppen Hartberg, 11 Orts-
gruppen Fürstenfeld) und über 
1.700 Mitgliedern.  
Ein besonderes Anliegen war ihr die Betreuung 
im ehemaligen Bezirk Fürstenfeld. 
 
Auch an der Übersiedlung des steiermarkweiten 
Tages der Landjugend in die Stadtwerke-
Hartberg-Halle war sie wesentlich beteiligt. 
 
Eine besondere Herausforderung, der Bezirks-
bauernball, wurde stets grandios gemeistert. 
Mit Ende Februar beendet sie ihren Dienst. Wir 
danken herzlich für den großen Einsatz und 
wünschen alles Gute für die Zukunft. 
 
Als Nachfolgerin begrüßen wir Frau Anna-
Maria Kopper. Herzlich Willkommen! 
 

 
 
 
Anna-Maria Kopper - Neue 
Landjugendbetreuerin im  
Bezirk Hartberg-Fürstenfeld 
 
 
 
 

Ich darf hier die Gelegenheit nutzen und mich 
bei euch als neue Landjugendbetreuerin des 
Landjugendbezirkes Hartberg und des Landju-
gendbezirkes Fürstenfeld vorstellen: Mein Na-
me ist Anna-Maria Kopper, ich bin 22 Jahre alt 
und komme aus Grafendorf bei Hartberg. Ne-
ben meiner neuen Aufgabe als Landjugendbe-
treuerin studiere ich an der Universität für Bo-
denkultur in Wien.  
 
Die Landjugend begleitet mich nahezu tagtäg-
lich durch den Alltag - und das schon seit eini-
gen Jahren. Als ehemaliges Bezirksvorstands-

mitglied der Landjugend Bezirk Hartberg hat für 
mich die Vereinsarbeit einen sehr hohen Stel-
lenwert eingenommen. Die Gemeinschaft in 
dem Netzwerk Landjugend ist meiner Meinung 
nach etwas ganz Besonderes und ich schätze 
die dadurch entstandenen Begegnungen, Mög-
lichkeiten und Erfahrungen sehr.  
 
Deshalb freut es mich, dass ich nun seit Jänner 
2017 als Bezirksbetreuerin der Landjugend, als 
Bindeglied unter anderem zwischen Ortsgrup-
pen – Bezirk – Landesorganisation - Bezirks-
kammer wirken darf.  
 
Ich werde versuchen, die Landjugendarbeit auf 
Bezirksebene bestmöglich zu unterstützen und 
bei Anliegen mit Rat und Tat unseren Landju-
gendlichen beiseite zu stehen. 
 
 
Landjugend aktuell 
 
Im Gegensatz zum politisch fusionierten Bezirk 
Hartberg-Fürstenfeld gibt es in der Landjugend 
nach wie vor zwei getrennte Bezirke: Landju-
gend Bezirk Hartberg und Landjugend Bezirk 
Fürstenfeld. 
 
Der Landjugend Bezirk Hartberg mit aktuell 15 
Ortsgruppen wählte im Dezember 2016 eine 
neue Bezirksleiterin. Sandra Semler aus Buch 
steht nun gemeinsam mit Bezirksobmann Da-
niel Windhaber aus Stubenberg an der Spitze 
und sie organisieren mit zwölf weiteren Bezirks-
vorstandsmitgliedern Agrar- und Bildungsveran-
staltungen sowie sämtliche Bezirksentscheide in 
den verschiedensten Schwerpunktbereichen.  
 
Um ein Beispiel zu bringen: eine der beliebtes-
ten Veranstaltungen im Landjugendjahr der 
Landjugend Bezirk Hartberg ist der 4x4 Bezirks-
entscheid rund um den Stubenbergsee, welcher 
heuer übrigens am 2. April 2017 stattfinden 
wird. Dieser auf Stationen aufgeteilte Wettbe-
werb verbindet nicht nur Bildung, Spaß und 
sportliche Geschicklichkeit, sondern auch die 
Landjugendbezirke Hartberg und Fürstenfeld, 
da hier in den letzten Jahren auch Teilnehme-
rInnen aus Fürstenfeld begrüßt werden konnten.  
 
Doch nicht nur beim 4x4 Wettbewerb sind die 
Mitglieder aus dem Landjugendbezirk Fürsten-

Personelles 
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feld motiviert dabei: in den mittlerweile 11 Orts-
gruppen bringen sich die Jugendlichen aktiv ins 
Ortsgeschehen ein und gestalten somit aktiv 
den ländlichen Raum. Dies zeigt den vorhande-
nen Tatendrang der Landjugend Bezirk Fürs-
tenfeld, welcher wieder geweckt werden konnte. 
Besonders erfreulich ist die Neugründung der 
11. Ortsgruppe im Landjugendbezirk Fürsten-
feld im Jänner. Die Ortsgruppe Ilz konnte mit 36 
Gründungsmitgliedern vom engagierten Be-
zirksobmann Stefan Kohl aus Großwilfersdorf 
und der Bezirksleiterin Lisa-Marie Siderits aus 
Burgau im Bezirk begrüßt werden.  
 
Da der große Sprung im Landjugendbezirk 
Fürstenfeld ohne meiner Vorgängerin Andrea 
Zingl vermutlich nicht möglich gewesen wäre,  
möchte ich mich abschließend noch bei ihr für 
all die Arbeit, die sie in den letzten sieben Jah-
ren als Bezirksbetreuerin und als immerwähren-
de „Konstante“ in der Landjugend geleistet hat, 
recht herzlich bedanken.  
 
Im Namen der Landjugend Bezirk Hartberg 
und Fürstenfeld wünsche ich Dir, liebe  
Andrea, alles Gute für die Zukunft und hoffe, 
Deine Landjugendzeit hat Dich genauso ge-
prägt, wie Du sie geprägt hast.  
 
Falls es Anliegen oder Fragen gibt, bin ich  
unter 0664/8451134 oder  
anna-maria.kopper@lk-stmk.at  erreichbar. 
 
Ich freue mich auf meine neuen Herausforde-
rungen als Landjugend-Bezirksbetreuerin. 
 
Anna-Maria Kopper 
 

Steirischer Tag der Landjugend 
 
Beim steirischen Tag der Landjugend am  
5. Februar in der Stadtwerke Hartberg Halle er-
hielten 52 Landjugendmitglieder die höchste 
Auszeichnung, das „Goldene Leistungsabzei-
chen“, verliehen. 
 
Aus unserem Bezirk: 
Christoph Heil - LJ Hartberg, Daniel und Peter 
Windhaber - LJ Stubenberg/See, Katharina 
Zehrfuchs und Andrea Zingl - LJ Dechants-
kirchen. 
 
Herzliche Gratulation! 

Neuer Kundenberater Franz Lendl  
für den Bezirk Hartberg-Fürstenfeld 

 
Die Betreuung der Landwirte in den ist angesichts der 
zunehmenden Wetterkapriolen wichtiger denn je. Herr 
Franz Lendl hat das Betreuungsgebiet Hartberg-
Fürstenfeld von ÖR Josef Rath übernommen, der ein-
drucksvolle 40 Jahre im Dienste der Bauern und der Ös-
terreichischen Hagelversicherung ergebnisreich gearbei-
tet hat.  
 

Franz Lendl ist ein erfolgreicher Rinderzüchter aus 
Floing und ausgebildeter Facharbeiter in der Landwirt-
schaft und im Obstbau. Aufgrund seiner langjährigen Er-
fahrung als Sachverständiger ist für ihn die Position des 
Hagelberaters maßgeschneidert. 
 

Kontakt: Franz Lendl, Tel.: 0664/784 31 69 
E-mail: lendl@hagel.at 
 
PS: Die Antragsfrist für das Risiko Frost bei Obst endet  
       am 28.Februar! 
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Invekos 

 
Die Agrarmarkt Austria versendet Anfang März 
die personalisierten Mehrfachantragsvordrucke 
an alle Antragsteller 2016, ausgenommen Be-
triebe mit Papierverzicht. Diese Vordrucke sind 
nicht zur Abgabe bestimmt. Bitte bereiten Sie 
sich damit gut auf Ihren Abgabetermin vor, tra-
gen Sie die Nutzungen 2017 und nötige Codie-
rungen (LRS, DIV, OVF) ein und befüllen Sie 
die Tierliste. Bei neuen Schlagabgrenzungen 
sind Hilfsmessungen für die lagegenaue digitale 
Darstellung notwendig und mitzubringen. Eine 
gute Vorbereitung durch den Antragsteller ist 
der Schlüssel, um die MFA-Erfassung möglichst 
zügig und fehlerfrei erledigen zu können. Eine 
Beratung im Zuge der Antragstellung ist 
nicht möglich! Der Mehrfachantrag kann mit 
Hilfestellung der Bezirkskammer oder selbst-
ständig gestellt werden. 
 
Persönlicher Antragstellungstermin Termin-
versand 
Allen Betrieben, die 2016 einen Mehrfachantrag 
über die Bezirkskammer gestellt haben, wird für 
die Beantragung des MFA-Online 2017 ein Ter-
min zugesendet. Die Termine werden gestaffelt 
versendet. Die Bearbeitung startet in Hartberg 
am 6. März und in der Servicestelle Großwil-
fersdorf am 3. April. Aus Kapazitätsgründen 
wird überlegt hartbergnahe Gemeinden des 
ehemaligen Bezirkes Fürstenfeld zur Abgabe 
nach Hartberg einzuladen. Bitte achten Sie da-
her besonders auf den Abgabeort!   

Bitte nehmen Sie den Termin pünktlich war und 
kümmern Sie sich wenn unbedingt erforderlich 
früh genug um einen Ersatztermin. Wenn Sie 
den Termin nicht benötigen, weil Sie den Mehr-
fachantrag selbst online stellen oder keinen An-
trag 2017 abgeben, bitten wir Sie dies umge-
hend unter der Telefonnummer 03332/62623 
4646 mitzuteilen, damit diese Termine für ande-
re Betriebe vergeben werden können. Ganz 

wichtig ist, dass der Antragsteller persönlich o-
der eine mit gültiger Vollmacht ausgestattete 
Person zur Antragstellung in der Bezirkskam-
mer oder Servicestelle erscheint. Der Mehrfach-
antrag kann erstmals auch mit Handy-Signatur 
unterschrieben werden. Die Hauptfrist des 
Mehrfachantrages endet heuer am 15. Mai 
2017, die Nachfrist mit 1 % Prämienabzug pro 
Arbeitstag läuft bis zum 9. Juni 2017. 
 
Kostenübernahme bei Terminversäumnis 
Es ist notwendig für jeden vorgegebenen Ter-
min Personal bereitzuhalten. Antragstellern, die 
den Antrag über die Bezirkskammer stellen und 
Ihren Abgabetermin nicht wahrnehmen oder 
nicht rechtzeitig eine Terminverschiebung vor-
nehmen, wird eine Aufwandsentschädigung von 
20 € verrechnet. 
 
Selbsttätige Antragsteller 2016 und neu ge-
gründete Betriebe 
Alle Antragsteller, die im letzten Jahr ohne Un-
terstützung der Bezirkskammer den Antrag ge-
stellt haben oder seit dem MFA-Online 2016 
einen Betrieb neu gegründet haben, erhalten 
für 2017 keinen Abgabetermin von uns. Sollte 
jemand 2017 wieder die Unterstützung der Be-
zirkskammer in Anspruch nehmen wollen, wird 
um umgehende Terminvereinbarung ersucht.  
 
Neue Luftbilder im GIS Client und Hofkarten-
druck 
Für einen Großteil der Betriebe im ehemaligen 
Bezirk Fürstenfeld wurden aktuelle Luftbilder 
(Befliegung Frühjahr 2016) in das System ein-
gespielt.  Diese Bilder werden nicht in Papier-
form zugesendet und können daher nur am 
Computer (eAMA Zugang) kontrolliert werden. 
Eine Überprüfung der beantragten Flächen und 
Referenzflächen wird dringend empfohlen. Bei 
vielen Betrieben wurden die Flächen schon im 
Zug der Herbstantragstellung aktualisiert, bei 
den restlichen Betrieben wird dies im Zug der 
Mehrfachantragstellung miterledigt. Für die 
Richtigkeit der Flächenbeantragung ist der An-
tragsteller verantwortlich. 
In den letzten Jahren wurden keine Hofkarten in 
Papierform zugeschickt und ein Hofkartendruck 
im Rahmen der Antragstellung ist nur in Einzel-
fällen möglich. Für Bewirtschafter ist es wichtig 
aktuelle Ausdrucke der bewirtschafteten Flä-

Sollten Sie bis Mitte April keinen Termin zu-
gesandt bekommen haben und unsere Hilfe-
stellung wünschen, melden Sie sich bitte 
unter 03332/62623 4646.  

Beantragung der Flächenförderungen 
2017 – Mehrfachantrag Online 
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chen zur Verfügung zu haben 
(Landschaftselemente, Schlagteilung, …).  
Wir bieten die Möglichkeit, im Rahmen der 
Mehrfachantragstellung, ein Hofkartenpaket 
im Wert von 10 € zu bestellen. Die Hofkarten 
mit letztem Luftbild und aktueller Schlagbe-
antragung werden dann im Sommer per Post 
zugesendet. 
 
Änderung der Flächenreferenz und Fotos 
Bei Ersatzpflanzungen und Ausweitungen der 
landwirtschaftlichen Nutzfläche aufgrund Ro-
dung, Urbarmachung, … sind mit dem Antrag 
auf Änderung der Flächenreferenz geeignete 
Nachweise (Rodungsbewilligung, Fotos, …) 
hochzuladen. Bitte diese gleich zur Antragstel-
lung mitbringen. 
 
Bewirtschafterwechsel 
Eine Änderung des Bewirtschafters (zB Ver-
pachtung des gesamten Betriebes, Übergabe, 
…) ist grundsätzlich sofort mit dem Bewirtschaf-
terwechselformular über die Bezirkskammer an 
die AMA zu melden. Diese werden in der Be-
zirkskammer vorrangig am Dienstag und 
Freitag vormittags, in der Servicestelle 
Großwilfersdorf Montag und Donnerstag 
vormittags bearbeitet. Wir bitten um eine ge-
sonderte Terminvereinbarung. 
 
Eine Antragstellung ist in vielen Fällen erst nach 
Einarbeitung des Bewirtschafterwechsels mög-
lich. Um eine fristgerechte Antragstellung 
sicherzustellen ist die Meldung eines Bewirt-
schafterwechsel bis spätestens 15. April 
2017 notwendig. Es obliegt dem Antragsteller 
seine Betriebs- und Bewirtschafterdaten recht-
zeitig richtigzustellen. 
 
Selbstkontrolle des gesendeten Antrags 
Die MFA-Online-Beantragung wird formell mit 
dem Senden des Antrages an die Datenbank 
der Agrarmarkt Austria vollzogen. Als Nach-
weis für das Senden wird jedem Antragstel-
ler der gescannte, gesendete Antrag aus 
dem elektronischen Archiv der Agrarmarkt 
Austria ausgedruckt und ausgehändigt. Erst 
damit ist die Antragstellung abgeschlossen. Die 
zeitgerechte Absendung des Antrages liegt al-
leine in der Verantwortung des Bewirtschafters. 
Bitte kontrollieren Sie anhand der Ausdru-
cke nochmals ob alle Angaben (Nutzungen, 
ÖPUL Codes, …) passen.  

Korrekturen können bis 15. Mai sanktionsfrei 
durchgeführt werden, bitte um vorherige Ter-
minvereinbarung. Die Richtigkeit der  Angaben 
am Mehrfachantrag liegt in der alleinigen Ver-
antwortung des Antragstellers. 
 

Sie gilt als digitaler Ausweis im Internet (für 
Bankgeschäfte, Behördenanträge, Abfragen, 
…) und es ist möglich Anträge direkt elektro-
nisch zu signieren. Für Bewirtschafter, die den 
Antrag selbsttätig stellen ist die Verwendung 
der Handy-Signatur ab dem Herbstantrag 2017 
verpflichtend. 
Die digitale Zeichnung des Mehrfachantrages in 
der Bezirkskammer mittels Handysignatur hilft 
Zeit zu sparen. Die Kammer kann die Freischal-
tung der Handysignatur für Sie vornehmen. Vo-
raussetzung dafür sind ein gültiger Lichtbildaus-
weis (Führerschein, Reisepaß, …) und ein re-
gistriertes Handy. Wenn Sie bereits für die 
Handysignatur freigeschaltet sind benötigen 
Sie das passende Handy, die Handynummer 
und Ihr Passwort um den Antrag so zu 
„unterschreiben“. 
Nähere Informationen zur Handysignatur finden 
Sie im  Bauernjournal vom Jänner 2017. 
 

Tierschutz Stallhaltung (Strohmaßnahme) 
und Weide 
Für diese beiden Maßnahmen ist es ab Mehr-
fachantrag 2017 notwendig, dass Tiere, die die 
Auflagen nicht erfüllen beim Mehrfachantrag mit 
der Ohrmarkennummer abgemeldet werden. 
Sollten Sie an der Strohmaßnahme teilneh-
men und ein Teil der förderfähigen Tiere 
wird auf Vollspalten ohne Einstreu gehalten, 
bitten wir Sie, die Ohrmarkennummern die-
ser Tiere zur Mehrfachantragstellung mitzu-
bringen, andernfalls kann der Antrag nicht voll-
ständig gestellt werden. 
 
Bodennahe Ausbringung flüssiger Wirt-
schaftsdünger 
Wenn Sie mit Herbstantrag 2016 erstmalig in 
diese Maßnahme eingestiegen sind, ist im 
Mehrfachantrag 2017 die bodennah ausge-

Handy-Signatur 

ÖPUL (Österreichisches Programm 
für Umwelt und Landwirtschaft) 
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brachte Güllemenge von 1. Jänner bis 15. Mai 
2017 einzutragen. Für alle anderen Jahre und 
Betriebe die schon länger an der Maßnahme 
teilnehmen gilt der Zeitraum von 16. Mai des 
Vorjahres bis zum 15. Mai des Antragsjahres. 
Über die gedüngte Fläche sind schlagbezogene 
Aufzeichnungen über Art, Menge und Zeitpunkt 
der Ausbringung zu führen. 
 
Landschaftselemente (LSE) und Ersatzpflan-
zungen bei UBB und BIO 
Bei punktförmigen ÖPUL-LSE (Bäume/Büsche) 
gibt es eine Entfernungstoleranz. Die Toleranz 
gilt für den gesamten Verpflichtungszeitraum 
und beträgt einen Baum/Busch pro 10 angefan-
genen Bäumen. Basis für die Berechnung der 
Toleranz ist die Summe der im ersten UBB-/BIO 
Teilnahmejahr beantragten Bäume/Büsche. Es 
sind jedenfalls alle Bäume zu erhalten unabhän-
gig davon, ob Sie beantragt wurden oder nicht. 
In Schutzgebieten (NATURA2000, Landschaft-
schutzgebiete) ist vor jeder Entfernung das Ein-
verständnis mit der Naturschutzbehörde herzu-
stellen. Es gibt auch die Möglichkeit von Ersatz-
pflanzungen. Wird ein beantragter LSE Baum in 
der Beantragung gelöscht, weiß die AMA nur in 
seltenen Fällen über die Ursache Bescheid. Da 
die einzelnen Bäume lagegenau beantragt wer-
den, sagt die Anzahl der beantragten Bäume in 
den Mehrfachanträgen der verschiedenen Jahre 
nichts über die Einhaltung der Erhaltungsver-
pflichtung aus. Wir empfehlen dringend eigen-
ständig die Toleranz zu berechnen und genau 
zu dokumentieren welche LSE Bäume nicht 
mehr beantragt wurden und warum, bzw. wann 
und wo Ersatzpflanzungen stattgefunden ha-
ben. Nur dadurch ist es möglich die Toleranz 
laufend zu überwachen und eventuell auftreten-
de prämienrelevante Fragen abzuklären. 

Zahlungsanspruchsübertragungen 
Werden Flächen mit dem HA 2016 oder MFA 
2017 von einem neuen Bewirtschafter bean-
tragt, ist in beinahe allen Fällen eine Übertra-
gung von Zahlungsansprüchen notwendig, so-
dass mit diesen Flächen die Direktzahlung aus-
gelöst werden kann. 
Dafür ist ein eigenes Formular „Übertragung 
von Zahlungsansprüchen (ZA) 2017“ von Vor-
bewirtschafter und neuem Bewirtschafter aus-
zufüllen und bis spätestens 15. Mai 2017 in 

der Bezirkskammer des übernehmenden Be-
triebes abzugeben. Achtung: Die Pachtver-
tragsklausel „Der Verpächter überträgt mit dem 
Pachtgegenstand folgende Zahlungsansprüche 
…“ ersetzt nicht das Formular „Übertragung 
von Zahlungsansprüchen“. Dieses ist jedenfalls 
zusätzlich zeitgerecht auszufüllen und abzuge-
ben. 
Das Formular ist auf der Hompage der Agrar-
markt Austria zu finden oder kann in der Be-
zirkskammer abgeholt werden. Bei Übertragung 
von Zahlungsansprüchen ohne Flächen wer-
den 50 % der zu übertragenden Zahlungsan-
sprüche der nationalen Reserve zugeführt. Zah-
lungsanspruchsübertragungen werden in der 
Bezirkskammer vorrangig am Dienstag 
ganztägig und Freitag vormittags, in der 
Servicestelle Großwilfersdorf Montag und 
Donnerstag vormittags bearbeitet. Wir bitten 
um eine gesonderte Terminvereinbarung. 
 
Kleinerzeugerregelung – Ausstieg möglich 
Für Kleinerzeuger ist die Auszahlung der Di-
rektzahlung (DZ) mit 1.250 € gedeckelt. Ein 
Ausstieg aus dieser Regelung ist mit dem MFA 
2017 möglich. Dies ist vor allem für Betriebe, 
die aufgrund der stufenweisen Anpassung der 
Zahlungsansprüche diesen Betrag 2017 über-
steigen werden, interessant. Ein Wiedereinstieg 
ist danach nicht mehr möglich. Ob Sie im Be-
reich Direktzahlung als Kleinerzeuger geführt 
werden, ist aus den DZ-Bescheiden 2015 und 
2016 herauszulesen. 
 
„Top-up“ Junglandwirte 
Dieses muss jährlich im MFA-Online beantragt 
werden. Das übermitteln des Ausbildungsnach-
weises ist nur bei der Erstbeantragung notwen-
dig. Wird das Top-up von juristischen Personen 
beantragt, ist das Beteiligungsverhältnis jähr-
lich hochzuladen. 
 
Neuer Betriebsinhaber 
Neue Betriebsinhaber können für Flächen zu 
denen Ihnen keine Zahlungsansprüche zur Ver-
fügung stehen, um Zuteilung von Zahlungsan-
sprüchen aus der Nationalen Reserve ansu-
chen. Als neue Betriebsinhaber gelten natürli-
che oder juristische Personen, die seit 2015 ei-
ne landwirtschaftliche Tätigkeit aufgenommen 
haben und fünf Jahre vor Bewirtschaftungsbe-
ginn keine landwirtschaftliche Tätigkeit ausge-
übt haben. Eine Zuteilung aus der nationalen 

Direktzahlungen 
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Reserve kann in dieser Periode maximal ein-
mal beantragt werden. Bei juristischen Perso-
nen oder Personengemeinschaften muss der 
neue Betriebsinhaber die Kontrolle über die Be-
triebsführung ausüben, dies ist mit Gesell-
schaftsvertrag und Formblatt Beteiligungsver-
hältnisse nachzuweisen. Die Beantragung hat 
mittels extra Formular „Antrag auf Zuteilung 
von ZA aus der Nationalen Reserve“ zu er-
folgen. 
 
Greening 
■ Wird die Ökologische Vorrangfläche (OVF) 

für Greening über Leguminosen oder eine 
Begrünung im Herbst erfüllt, ist jedenfalls 
zu empfehlen, dass die betroffenen Acker-
flächen auch im Herbst/Winter noch in der 
Verfügungsgewalt des gleichen Antrag-
stellers sind. 

■ Wird die Ökologische Vorrangfläche (OVF) 
für Greening über Leguminosen erfüllt, so 
hat nach Umbruch dieser der Anbau einer 
nicht legumen Folgekultur oder Zwischen-
frucht zu erfolgen. Zwischenfrüchte müs-
sen in diesem Fall bis zum 15. Februar 
des Folgejahres stehen bleiben. Klee und 
Luzerne müssen nicht umgebrochen wer-
den, falls sie im Herbst umgebrochen wer-
den gilt die gleiche Regelung. 

■ Für Begrünungen die als Ökologische Vor-
rangflächen (Code: Greening) beantragt 
werden wird keine ÖPUL Prämie ausbe-
zahlt. Falls Sie auch an der Maßnahme 
„Begrünung von Ackerflächen – Zwischen-
frucht“ teilnehmen, überlegen Sie sich im 
Vorfeld genau, welche Begrünungsflächen 
für ÖPUL und welche für Greening bean-
tragt werden sollen. 

■ Ab 2017 kann es bei einem Greeningver-
stoß zusätzlich zur Greeningkürzung auch 
zu einer Verwaltungssanktion kommen. 

 

■ Die Almauftriebsliste kann bei reinen Rin-
deralmen mit dem MFA-Online mitabgege-
ben werden. 

■ Achtung: Ist ein Betrieb für Postverzicht 
oder eArchiv angemeldet werden Beschei-
de und Mitteilung nicht in Papierform zu-
geschickt. Bitte kontrollieren Sie regelmä-
ßig Ihre Mails, dort werden Sie über neue 
Dokumente im eAMA Posteingang infor-
miert und kontrollieren Sie regelmäßig den 

Posteingang (vor allem in Zeiträumen 
nach Auszahlungen). Dies ist besonders 
bei Direktzahlungsbescheiden wichtig, da 
die Beschwerdefrist mit zwei oder vier Wo-
chen (siehe Rechtsmittelbelehrung) be-
grenzt ist. 

■ Hanf: Bei der Antragstellung sind Original
-Sackanhänger und Saatgutrechnun-
gen des verwendeten Saatgutes mitzu-
bringen, diese müssen dann am Betrieb 
aufbewahrt und auf Verlangen an die AMA 
übermittelt werden. 

■ Es wird dringend empfohlen getätigte Kul-
turmaßnahmen (zB zur Ackerstatuserhal-
tung, …) und Flächenabgänge (zB durch 
Verpachtung, Verkauf …) gut zu doku-
mentieren (zB Belege, Fotos, Verträge 
…), damit im Bedarfsfall notwendige 
Nachweise erbracht werden können. 

■ Amtswegige Umwandlung von Grünland-
flächen: Bei einigen Betrieben wurden 
Ackerflächen rückwirkend mit MFA 2016 
in Grünland umgewandelt. Die betroffenen 
Betriebe wurden davon schriftlich verstän-
digt. Laut Mitteilung der AMA werden beim 
Vordruck des MFA 2017 einige dieser Flä-
chen irrtümlich nochmals als Acker vorge-
druckt  - diese Flächen bleiben jedoch 
Grünland – im Fall einer Rückumwand-
lung auf Acker durch den Betrieb sind die 
Umbruchstoleranzen und sonstigen Aufla-
gen rechtzeitig abzuklären. 

■ BIO Betriebe: Für die jährliche BIO Kon-
trolle ist häufig ein Ausdruck der Flächen-
nutzungsliste mit Grundstücken erforder-
lich. Bitte geben Sie bei der Mehrfachan-
tragstellung bekannt, wenn Sie so einen 
Ausdruck benötigen. 

■ Bei Cross Compliance Kontrollen hat es 
vermehrt Beanstandungen bei der Rinder-
kennzeichnung gegeben. Achten Sie da-
rauf, dass Rinder mit zwei Ohrmarken ge-
kennzeichnet sind und die Meldungen an 
die Rinderdatenbank fehlerfrei und fristge-
recht erfolgen. 

■ Genaue und aktuelle Informationen zu 
ÖPUL, Direktzahlung, Ausgleichzulagen, 
Almen, Cross Compliance, … finden Sie 
auf den Internetseiten www.ama.at und 
www.lko.at, sowie in den landwirtschaftli-
chen Fachzeitschriften und bei den Infor-
mationsveranstaltungen zum Mehrfach-
antrag. 

Martina Kogler 

Aktuelle Hinweise 
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Beim Verkauf von Tieren unbedingt auf die 
richtige Deklaration der Tiere am Viehver-
kehrsschein achten.  
Die rechte Spalte am Lieferschein dient zur An-
gabe des Vermarktungsstatus der Tiere aus Bi-
obetrieben.  
Jedes Tier ist richtig zu deklarieren, ein Tier 
kann entweder als „konventionell“ oder „Bio“ de-
klariert werden. Falsche Deklaration, also irr-
tümlich als Bio oder gar nicht gekennzeichnet  
zieht unweigerlich Strafzahlungen bei der BH  
 

nach sich, es wären auch Regressforderungen 
der Abnehmer oder des Handels denkbar. Da-
bei ist es aber ganz einfach: 
 
Variante A: Bio-Neueinsteiger mit 2 Jahren 
Umstellungszeit: 
Ab Abschluss des Kontrollvertrages dauert es 
zwei Jahre bis der Tierbestand auf Bio um-
gestellt ist. Der Vermarktungsstatus der Tiere 
ist bis dahin „konventionell“, und das muss 
auch so am Lieferschein in der Spalte ganz 
rechts  ausgefüllt sein.  
 
 
Variante B: Bio-Neueinsteiger mit vorzeitiger 
Anerkennung  für Bio- Milch: 
■ Alle Tiere die vor Abschluss des Kon-

trollvertrages geboren wurden: Berech-
nung mit Statusrechner (3/4 der Lebens 
am Biobetrieb - aber mind. 1 Jahr, danach 
Biostatus). Als Zukaufsdatum gilt der Tag 
an dem der Kontrollvertrag abgeschlossen 
wurde, bzw. der Tag an dem die Tierhal-
tung den Biorichtlinien entspricht.  Datum 
der Umstellung und Status (Bio  

 oder Konv.) im Bestandsverzeichnis ein- 
 tragen! Der Statusrechner ist auf der 
 Homepage der BE und der ABG zu  
 finden.  
■ Alle Tiere die zwischen Abschluss des 

Kontrollvertrages (bzw. Tag ab dem 
Tierhaltung biotauglich ist)  und der 
Anerkennung der Biomilch geboren 
werden: 1 Jahr Umstellungszeit, danach 
Bio-Status 

■ Alle Tiere die nach der Anerkennung der 
Biomilch geboren werden: Tiere sind 
Bio. 

 

Was gibt es Neues? 

Informationsveranstaltungen:  
Neuigkeiten zum Mehrfachantrag und  
Wissenswertes 
 
Do, 2. März 2017, 9 bis 12 Uhr  
GH Schwammer, Dechantskirchen 
 
Do, 2. März 2017, 14 bis 17 Uhr  
GH Pack, Hartberg - Lebing 
 
Referentinnen: DI Maria Luise Schlögl,  
                         Ing. Martina Kogler 

Variante A: Beispiel: Bio-Neueinsteiger verkauft Altkuh und Schlachtkalbin 

Viehverkehrsscheine und BIO: Richtig aus-
füllen oder böses Erwachen? 
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Naturschutz 

Bestehende Biobetriebe:  
Am Zertifikat der Kontrollstelle erkennt man den 
Status der Produkte. Dies wird in den meisten 
Fällen „Bio“ sein. Dennoch kann es sein, dass 
bei einem konventionell zugekauften  Tier die 
Umstellungszeit noch nicht erfüllt ist und der 
Vermarktungsstatus „konventionell“ ist.  Für 
konventionell zugekaufte Kalbinnen im Rah-
men der 10 %-Ausnahmeregelung gilt die 3/4 
Regelung, auch hier Statusrechner verwenden. 
Für Lieferung konventioneller Tiere zur Schlach-
tung immer einen eigenen Viehverkehrsschein 
verwenden. 

Hermann Trinker 
H 
e
H 

Onlinekurs 
MFA-Onlineantragstellung 
Schritt für Schritt zur erfolgreichen Antrag-
stellung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

©LK/Roman Musch 

 
Diese interaktive Onlineschulung können Sie 
orts- und zeitunabhängig von zu Hause aus am 
Computer absolvieren. 
 
Inhalte:  
■ Digitale Hofkarte - Grundlagen der digita-

len Flächenermittlung 
■ eAMA - Überblick über das Internetser-

viceportal der Agrarmarkt Austria 
■ Flächendigitalisierung und Antragstellung 
■ Mehrfachantrag Online-Erfassung  
■ Herbstantrag Online-Erfassung 
 
Vorausetzungen:  
■ Grundkenntnisse im Umgang mit der EDV 
■ Breitbandinternetzugang (mind. 4 Mbit/s 

Download, Geschwindigkeitstest unter 
www.netztest.at) 

■ PC oder Notebook mit aktuellem Browser 

(Internet Explorer, Firefox), ausgenommen 
Apple-Geräte  

■ Lautsprecher 
 
Zielgruppe: Bäuerinnen und Bauern, die das 
Internetserviceportal eAMA nutzen möchten 
und den graphischen Online-Antrag selbsttätig 
beantragen wollen 
 
Kosten: € 35,00  
Dauer: 4 UE (variiert je nach Erfahrung und In-
ternetanbindung von 3 - 6 Stunden) 

 
Ihre persönlichen Zugangsdaten werden Ihnen 
nach Freischaltung des Kurses per E-Mail zu-
gesendet. Sie haben nun für eineinhalb Jahre 
einen Zugang und können den gebuchten Kurs 
absolvieren und innerhalb des Zeitraumes be-
liebig oft aufrufen. 
 
 
 
 
 
Naturschutzförderungen: 
 
ÖPUL-WF (ÖPUL-Naturschutz): Der Neuein-
stieg in die Fördermaßnahme (Betriebe, die bis-
lang kein ÖPUL-WF gemeldet haben) ist nur 
mehr für jene Betriebe möglich, die die Maß-
nahme im Herbstantrag bereits vorangemeldet 
haben und bereits eine Kartierung hatten bzw. 
noch in Bearbeitung sind. Die Flächenauswei-
tung (Hinzunahme von Vertragsflächen durch 
gegenwärtig teilnehmende Betriebe) ist für den 
Mehrfachantrag 2017 uneingeschränkt möglich 
sofern bis dahin eine Kartierung erfolgte bzw. 
erfolgt. In den Folgejahren ist eine Flächener-
weiterung im Ausmaß von maximal 50 % auf 
Basis des Jahres 2017, wobei eine Vergröße-
rung um bis zu 5 ha in jedem Fall zulässig ist, 
möglich. Eine Flächenhinzunahme wird es auch 
für den Mehrfachantrag 2018 geben. Hierfür ist 
wiederum die Anmeldung zur Kartierung 2017 
mit dem Anmeldeformular (ab März 2017 auf 
der Homepage – siehe Link) möglich. 

Anmeldung und nähere Informationen unter:  
T 0316/8050-1305,                                                           
E zentrale@lfi-steiermark.at,                                             
I www.stmk.lfi.at.  
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Bitte überprüfen Sie bei Erhalt der Projektbestä-
tigung diese sorgfältig auf eventuelle Fehler  
oder fehlende Flächen. 
Ein rückzahlungsfreier Flächenabgang ist jähr-
lich im Ausmaß von 5 % der Teilnahmefläche 
möglich, jedenfalls aber mit mind. 0,5 ha und 
max. mit 5 ha. Betriebe mit Zugangscode kön-
nen die Öpul-Naturschutz-Projektbestätigung 
auch selbst drucken. Weitere Infos zum ÖPUL-
Naturschutz sowie der Link zum Anmeldeformu-
lar unter: www.verwaltung.steiermark.at/cms/
ziel/108303636/DE/ 
 
Biotoperhaltungsprogramm (BEP): In diesem 
Förderprogramm des Landes Steiermark wer-
den artenreiche Wiesen- und Weideflächen ge-
fördert. Die Prämiensätze bei Zustandekommen 
eines Vertrages (vier oder sechs Jahre Laufzeit) 
bewegen sich ca. zwischen 260 bis 400 €/ha. 
Die Anmeldung ist bis Ende März bei der Natur-
schutzbeauftragten Mag.a Pölzler-Schalk  
(Tel. 03332/606-360, E-mail: elisabeth.poelzler-
schalk@stmk.gv.at) möglich. 
 
Lafnitzwiesenprogramm: In diesem Förder-
programm des Landes Steiermark werden Wie-
sen bzw. die Anlage von Wiesen gefördert, die 
im Talraum der Lafnitz liegen müssen. Die Prä-
miensätze bei Zustandekommen eines Vertra-
ges (fünf oder zehn Jahre Laufzeit) bewegen 
sich zwischen 690 bis 799 €/ha. Die Anmeldung 
ist bis Ende März beim Europaschutzgebietsbe-
auftragten Emanuel Trummer (0676/866-43 335, 
emanuel.trummer@stmk.gv.at) möglich. 
Eine gleichzeitige Förderung aus mehr als ei-
nem dieser oben genannten Fördertöpfe ist aus-
geschlossen, die Kombinierbarkeit zwischen 
BEP bzw. Lafnitzwiesenprogramm mit anderen 
agrarischen Förderungen (zB Einheitliche Be-
triebsprämie, UBB, BIO) ist allerdings gegeben. 
Antragsformulare zum BEP und Lafnitzwiesen-
programm (Naturschutz (Partner) Vertrag Laf-
nitztal) sind auch unter folgendem Link zu fin-
den: http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/
beitrag/11684492/74836305/ 
 
Totholz/Waldförderungen: 
Totholz ist Nährboden für viele Arten, ja ganze 
Ökosysteme. Im Kreislauf der Natur spielt totes 
Holz eine große Rolle, so benötigen allein in un-
seren Breiten etwa 1.350 Käferarten und ca. 
1500 Pilzarten totes Holz für ihre Entwicklung, 
aber auch viele Bienen-, Wespen-, Mückenarten 

und sogar manche Schmetterlinge besiedeln 
Totholz, nicht zu vergessen die große Zahl an 
Vogel- und Fledermausarten, die Höhlen in al-
ten und toten Bäumen nutzen um ihre Jungen 
großzuziehen. Viele dieser Arten sind dabei ab-
solute Spezialisten und besiedeln nur das Holz 
einer einzigen Baum- oder Strauchart, ernähren 
sich nur vom Lignin- oder Zelluloseteil des Hol-
zes, besiedeln nur besonntes oder nur beschat-
tetes Holz usw... Die Menge an Totholz in Ur-
wäldern bzw. naturnahen Wäldern in Österreich 
(zB Rothwald oder Lainzer Tiergarten) beträgt 
ca. 250 m³/ha. Die Österreichische Waldinven-
tur gibt für die Wälder unserer Region etwa 20 
m³/ha an, wobei gerade sehr starkes Totholz 
jenseits von 60 cm Stammdurchmesser beson-
ders große Mangelware ist. Nicht verwunderlich 
ist daher, dass einige Totholzbewohner, die sol-
che Dimensionen benötigen in Österreich aus-
gestorben oder sehr selten sind.  
 
Sehr wichtig sind auch alte, absterbende oder 
abgestorbene Bäume im Offenland, die wiede-
rum andere Arten beherbergen. Wo keine Si-
cherheitsbedenken bestehen, sollten etwa alte 
Apfel-, Birn-, Kirsch-, Lindenbäume u.a. auch 
nach dem Absterben belassen werden. Vieler-
orts werden bei uns abgestorbene Bäume ent-
sorgt (zB Hackgut) obwohl der Heizwert dieser 
Stämme gering ist und nicht einmal die Kosten 
der Aufarbeitung deckt. Ein Rückschnitt eines 
abgestorbenen oder im absterben befindlichen 
Baumes auf den Stamm hinterlässt trotzdem ein 
Baummonument, dass vielen Arten dient, auf-
grund des fehlenden Zuges viel standsicherer 
ist und auch weiterhin als Landschaftselement 
zählt bzw. als solches (für Teilnehmer der Maß-
nahme UBB und BIO) abgegolten wird. 
Neuerdings gibt es wieder die Möglichkeit im 
Rahmen des Waldökologieprogrammes Biotop-
bäume, Horstbäume und Totholz sowie Brut-
höhlenbäume zu fördern. Die amtlichen Forstor-
gane beraten Sie gerne und nehmen Ihre För-
deransuchen entgegen.  
 
Kontakt: DI Franz Hippacher 03332/606-270 
bzw. Edith Haspl 03332/606-271. Denken Sie 
daran - nichts ist lebendiger als totes Holz! 
 
 
 

Mag. Emanuel Trummer 
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Pflanzenbau 

Fristen: 
Für das Jahr 2016 müssen die Düngebilanzen 
längstens am 31. März 2017 fertig vorliegen 
und dann bis 31. Dezember 2023 (sieben Ka-
lenderjahre) aufbewahrt werden.  
 
Wer muss Stickstoffbilanzen rechnen? 
■ Alle  Acker-, Obst-, Wein- und Gemüse-

baubetriebe mit mehr als fünf Hektar 
Nutzfläche (wenn Dauergrünland und 
Ackerfutter unter 90 % der LN betragen - 
ohne Einrechnung der Almflächen) 

■ Alle Betriebe ab zwei Hektar Gemüse- 
oder/und Weinflächen  

■ Alle Betriebe über 15 ha LN 
 
 
Gesamtbetriebliche Phosphorbilanz 
Jeder ÖPUL-Teilnehmer der mehr als 100 kg 
Phosphat/ha im Schnitt des Betriebes aus Han-
delsdünger pro Jahr ausbringt, muss den 
Phosphorbedarf über ein Bodenuntersu-
chungsergebnis (max. fünf Jahre alt) be-
gründen und über eine gesamtbetriebliche 
Phosphorbilanz dokumentieren. Falls am Be-
trieb neben den Wirtschaftsdüngern auch phos-
phorhältige Mineraldünger verwendet werden, 
sind der Phosphor der Wirtschaftsdünger und 
der Mineraldünger bei der Berechnung zu be-
rücksichtigen. Der Saldo der Bilanz muss null 
oder negativ sein. Wer ausschließlich  Wirt-
schaftsdünger verwendet und die Stickstoff-
grenzen dabei nicht überschreitet, braucht kei-
ne  Phosphorbilanz. Wenn jedoch dabei die 
Stickstoffgrenzen überschritten werden, muss 
auch eine gesamtbetriebliche Phosphorbilanz 
für dieses Jahr vorlegt werden.  
 
 
 
Kostenloser Düngerechner 
Die Landwirtschaftskammer stellt, wie bisher 
kostenlos den LK-Düngerrechner als Download 
auf der Webseite www.stmk.lko.at zur Verfü-
gung. 
 
 

Für die Düngeberechnung mitzubringen 
sind: 
 
■ Mehrfachantrag des zu berechnenden 

Jahres 
■ Düngerrechnungen über den Zukauf von 

Mineraldüngern und organischen Dün-
gern 

■ Vollständig ausgefüllte Wirtschaftsdün-
gerverträge inkl. der Unterschriften vom 
abnehmenden und abgebenden Betrieb 
(Formblatt Wirtschaftsdüngervertrag 
auf der Seite 15) 

■ Lieferscheine für Wirtschaftsdüngerab-
gabe 

■ Projektbestätigungen von Naturschutz-
flächen 

■ Durchschnittstierliste 
Neu: Die Wirtschaftsdüngerverträge  müssen 
ab jetzt von den Landwirten selbst ausgefüllt 
werden. 
 
 
Aktuelles im Bereich Pflanzenschutz 
 
Die Pflanzenschutzmittelanwendung unterliegt 
strengen Richtlinien. Die Pflanzenschutzgerä-
te müssen regelmäßig überprüft werden, die 
Landwirte müssen hinsichtlich Pflanzen-
schutzmittelanwendung und –lagerung sach-
kundig sein und sich weiterbilden.  
 
Es dürfen nur in Österreich registrierte Pflan-
zenschutzmittel verwendet und gelagert wer-
den. Die Registrierungs- bzw. Aufbrauchsfrist 
einiger Produkte läuft heuer aus. 

Gesamtbetriebliche Düngebilanzen müssen bis spätestens 
31. MÄRZ des Folgejahres fertig gestellt sein 

Für Düngeberechung jetzt anmelden! 
 
Die Bezirkskammer unterstützt gerne bei der Durchfüh-
rung der Aufzeichnungen. Wer eine Düngeberechnung 
braucht, muss sich umgehend in der  BK Hartberg-
Fürstenfeld bei der Auskunft im Erdgeschoß oder 
unter der  
Tel.-Nr. 03332/62623 anmelden. Sie erhalten dann ei-
nen Termin für die Düngeberechnung.  
Die Kosten für die Berechnung betragen 20 € für die 
erste halbe Stunde und für jede weitere volle Viertel-
stunde 10 €.  
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Pflanzenschutz-Sachkundeausweis: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Berufliche Verwender, wie zB Landwirte dürfen 
Pflanzenschutzmittel nur mehr kaufen, verwen-
den und lagern, wenn sie einen Sachkundeaus-
weis haben. Der Sachkundeausweis berechtigt 
auch zum Bezug von bisher giftbezugsbewilli-
gungspflichtigen Produkten. Ohne Ausweis er-
worben werden können nur speziell für den 
Hobby-Bereich zugelassene Produkte, die als 
fertige Gemische oder als Kleinpackungen ab-
gegeben werden. 
 
Die Gültigkeit des PFS-Sachkundeausweises 
beträgt sechs Jahre und muss innerhalb dieser 
Frist bei der zuständigen Bezirkshauptmann-
schaft verlängert werden. Viele  Ausweise wur-
den im Jahr 2013 beantragt und laufen somit im 
Jahr 2019 aus. Für die Verlängerung müssen 
Weiterbildungsmaßnahmen im Ausmaß von 
fünf Stunden vorgewiesen werden. Am Ende 
jeden Jahres erhalten die Landwirte vom LFI-
Steiermark eine Teilnahmebestätigung über die 
bereits absolvierten Weiterbildungsstunden zu-
geschickt. 

 
Registrierungs- und Aufbrauchsfrist: 

 
Im Jahr 2017 laufen viele Zulassungen von 
Pflanzenschutzmitteln aus oder sind bereits 
ausgelaufen. Die Abverkaufs- und Aufbrauchs-
frist von ausgelaufenen Produkten ist unter 
http://pmg.ages.at im Internet abrufbar.  
 
Die IPU-hältigen Getreideherbizide (Alon flüs-
sig/Protugan) oder das Mais-Herbizid Zoom 
(Zorro-Pack) müssen bis 30. September 2017 
verbraucht werden, danach ist nicht einmal 
mehr die Lagerung erlaubt. Glyphosathältige 
Herbizide sind noch heuer verwendbar. Clio 
Star (Clio Maxx) ist nur mehr bis 30. April ver-
wendbar. 

 
 

Pflanzenschutzgeräteüberprüfung 
 

Die aktuelle Pflanzenschutzgeräteüberprüfungs-
verordnung sieht vor, dass ab 26. November 
2016 alle im Gebrauch befindlichen Pflanzen-
schutzgeräte eine neue Überprüfungsplakette 
aufweisen müssen. 
Die erforderliche Überprüfung umfasst alle 
Pflanzenschutzgeräte, die zum 11. September 
2012 bereits am Betrieb in Gebrauch standen. 
Diese Geräte müssen spätestens bis zur ersten 
Verwendung im heurigen Jahr die neue Plakette 
haben. Die Überprüfung kann ausschließlich 
von Werkstätten durchgeführt werden, die von 
der steiermärkischen Landesregierung autori-
siert wurden. Die anerkannten Werkstätten der 
Steiermark können im Internet unter 
www.agar.steiermark.at im Bereich Landwirt-
schaft abgerufen werden.  
Pflanzenschutz-Neugeräte – darunter fallen alle 
Geräte, die nach 11. September 2012 ange-
schafft wurden – müssen innerhalb von fünf 
Jahren ab Kaufdatum zumindest einmal einer 
Überprüfung unterzogen werden. Das bedeutet, 
wenn ein neues Gerät am 1. April 2015 ange-
schafft wurde, so muss die erstmalige Überprü-
fung spätestens am 31. März 2020 stattfinden. 
Das Prüfintervall (egal ob in Gebrauch stehen-
des Pflanzenschutzgerät oder Neugerät) beträgt 
fünf Jahre bis Ende 2019 und drei Jahre ab 
2020. 

 
Überprüfungspflichtige Pflanzenschutzgeräte 
sind im Prinzip sämtliche Gieß-, Sprüh-, Spritz-, 
Streu- und Stäubegeräte sowie sonstige Geräte 
samt Zubehör (wie zB Düsen, Druckmesser, Fil-
ter, Siebe und Reinigungsvorrichtung für den 
Tank), die zum Zweck der Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln bestimmt sind, unabhän-
gig vom Trägersystem (zB Anbau-, Anhänge- 
oder selbstfahrende Geräte, Luftfahrzeuge, 
Schienenfahrzeuge und Spritzzüge, durch Per-
sonen getragene, gezogene oder geschobene 
Geräte). 

 
Im Rahmen der Überprüfung wird ein Prüfbe-
richt erstellt und bei positivem Ergebnis wird das 
Gerät mit einer neuen Prüfplakette versehen. 
Die Plakette wird mit jenem Kalendermonat und 
-jahr, in dem die nächste Überprüfung spätes-
tens erforderlich ist, gelocht.  
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Feldspritzenüberprüfung 

 
in der Fachwerkstätte im  

Lagerhaus Pöllau 
am  

Do, 16.  März und Fr, 17. März 2017 
 

Anmeldung im Lagerhaus Pöllau  
bei Herrn Pöttler, Tel.-Nr. 03335/2702-381 

unbedingt erforderlich!!! 
 ________________________ 

 
in der Fachwerkstätte im  

Lagerhaus Wechselgau Hartberg 
am  

Mo, 27. März, Di, 28. März und 
Mi, 29. März 2017 

 
Anmeldung im Lagerhaus Wechselgau  
bei Herrn Bauer, Tel.-Nr. 03332/607-0 

unbedingt erforderlich!!! 
 

—————————————— 
 

in der Fachwerkstätte im  
Lagerhaus Großwilfersdorf 

am  
Mo, 3. April, Di, 4. April und 

Mi, 5. April 2017 
 

Anmeldung im Lagerhaus Großwilfersdorf  
bei Herrn Hahn, Tel-Nr. 03385/7801-15  

unbedingt erforderlich!!! 
 

Die Prüfplakette wird mit Ablauf des übernächs-
ten Kalendermonats, das auf ihr gekennzeich-
net ist, ungültig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gültige Bescheinigungen (Prüfbericht und Pla-
kette) aus anderen Bundesländern, anderen 
Mitgliedstaaten der EU und EWR-
Vertragsstaaten oder der Schweiz werden in 
der Steiermark ebenfalls anerkannt.  
 
 
Pflanzenschutzgeräteüberprüfungstermine im 
Lagerhaus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erosionsschutztag 2017 für die Ost-
steiermark 
ACHTUNG:  
Änderung des Veranstaltungsortes 
 
Welche Maßnahmen im Ackerbau helfen Bo-
denerosionen zu verringern und die Bodensta-
bilität zu verbessern? 
Tipps zur Bodenbearbeitung und Fruchtfolge-
gestaltung mit Zwischenfruchtanbau. 
 
Termin: Fr, 3. März 2017 
Ort: Hartberg, GH Pack 
Zeit: 9 Uhr 
 
Referenten: Dr. Karl Mayer 
     Ing. Stefan Neubauer 
 
 
Ausbildungskurs gemäß § 6 Abs. 10 
des Stmk. Pflanzenschutzmittel- 
Gesetzes 
 
Für den Erwerb und die Verwendung von Pflan-
zenschutzmittel, die für die berufliche Verwen-
dung zugelassen sind, ist es seit 26. November 
2015 notwendig, eine Ausbildungsbescheini-
gung für Pflanzenschutzmittel zu besitzen. Um 
diese bei der zuständigen Bezirksverwaltungs-
behörde beantragen zu können, ist es notwen-
dig, " sachkundig " zu sein.  
Jene Personen, die keine landwirtschaftliche 
Fachausbildung (FacharbeiterIn oder höherwer-
tig) vorweisen können, müssen diesen 20-
stündigen Ausbildungskurs absolvieren, um die 
Sachkundigkeit im Pflanzenschutz zu erlangen. 
Mit der Teilnahmebestätigung vom Ausbildungs-
kurs können Sie die Ausbildungsbescheinigung 
bei Ihrer zuständigen Wohnsitz- Bezirksverwal-
tungsbehörde beantragen. 
 
Zielgruppe: Bäuerinnen und Bauern, berufliche 
VerwenderInnen von Pflanzenschutzmitteln, die 
keine landwirtschaftliche Fachausbildung haben 
 
Kosten: 94 € gefördert, 188 € ungefördert 
Dauer: 20 UE 
 
Termin und Ort: 
Mi., 22. März bis Fr. 24. März 2017, 8 bis 16 
Uhr, Feldkirchnerhof, Triester Straße 32, 8073 
Feldkirchen bei Graz 
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         © Josef Putz   
Einjährige Maispause  
nach zwei Jahren  
erforderlich 
 
 
Die Maiswurzelbohrerverordnung des Landes 
Steiermark aus dem Jahr 2015 schreibt folgen-
de Fruchtfolgegestaltung im Maßnahmenge- 
biet I vor: 
 
Ab 2017 darf Mais auf einer Ackerfläche 
höchstens zweimal in Folge angebaut wer-
den. Der Beobachtungszeitraum gilt hier ab 
dem Jahr 2015 - dh wer in den Jahren 2015 und 
2016 auf einer Fläche Mais angebaut hat, muss 
dort 2017 eine andere Kultur anbauen. 
 
Maßnahmengebiet I ist der gesamte Bezirk 
Hartberg-Fürstenfeld, ausgenommen die Ge-
meinden Waldbach-Mönichwald, Sankt Jakob 
im Walde, Schäffern und Wenigzell sowie die 
Katastralgemeinden Schachen und Vornholz 
der Gemeinde Vorau. 
 
Aufzeichnungspflicht über die Fruchtfolge:  
Von allen Ackerflächen eines Betriebes sind die 
angebauten Kulturen und beim Anbau von Mais 
zusätzlich das verwendete Maissaatgut ein-
schließlich allfälliger Saatgutbehandlungen mit 
insektiziden Beizmitteln sowie die verwendeten 
Pflanzenschutzmitteln gegen den Maiswurzel-
bohrer aufzuzeichnen.  
 
Generell sind diese Aufzeichnungen mindes- 
tens vier Jahre aufzubewahren. 
 
 
 
Allergie-Unkraut Ambrosia 
 
Ein sehr gefährlicher Allergieauslöser ist der 
Pollen der Ambrosia Artemisifolia, auch unter 
dem Namen Beifußblättriges Traubenkraut oder 
Ragweed bekannt. Diese Pflanze wird je nach 
Boden, Feuchtigkeit und Behandlung bis zu 2 m 
hoch, wobei auch die kleineren Pflanzen Blüten 
und Samen bilden können. Die unscheinbaren 
Blütenstände sind gelbgrüne Kerzen, die Ende 
Juli/Anfang August zu blühen beginnen. Die 
Pflanze regeneriert sich nach einer Mahd sehr 
stark und bildet Seitentriebe, die sehr rasch wie-
der zu blühen beginnen. 

Bild: LK - Ambrosia-Jungpflanze 

Bild: Swen Follak 
 

Die Ambrosia ist ein bedeutendes Ackerunkraut, 
mit einer erhöhten Platz-, Nährstoff-, Wasser- 
und Lichtkonkurrenz. Zusätzlich mit einem mas-
siven Bekämpfungsaufwand führt das zu Er-
tragseinbußen und einer Einkommensminde-
rung.  
 
Meldeblatt über das Auftreten von Ambrosie 
auf der Seite 24. 
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           Bild DI. Schlögl - Ambrosia in Mais 
 
Durch Verunkrautung mit Ambrosia sind insbe-
sondere Reihenkulturen mit einer eher späten 
Vegetationsentwicklung wie Sonnenblumen, 
Sojabohnen, Mais und Ölkürbis gefährdet. Auf 
Grund der späten Entwicklung ist die Ambrosia 
mit den üblichen chemischen und mechani-
schen Maßnahmen nur begrenzt zu kontrollie-
ren und zu bekämpfen. Besonders schwierig ist 
die Bekämpfung im Ölkürbis und in der Sonnen-
blume, da chemische Methoden weitgehend 
ausscheiden. Die chemische Bekämpfung in 
Mais ist mit einer Reihe von herbisziden einfach 
durchzuführen. In Sojabohne funktioniert es gut 
mit Pulsar (im Nachauflauf) oder Artist (im Vo-
rauflauf). Die Samen sind sehr langlebig und es 
ist daher mit einer langjährigen Kontamination 
eines Standortes zu rechnen, wenn es bei ei-
nem Erstbefall zu einer stärkeren Samenbildung 
kommt. Die Eindämmung des Befalls oder die 
Verhinderung der Ausbreitung ist in diesem Fall 
oft nicht mehr möglich.  

 
 

Gesundheitsrelevante Aspekte der 
Ambrosiaverbreitung 
 
Ambrosiapollen gehören zu den stärksten 
Allergieauslösern und verursachen Schnup-
fen, Bindehautentzündungen, Bronchitis mit 
Husten, Atemnot und allergisches Asthma.  
 

Bekämpfungsaufruf (Land Steiermark) 
 
Auf Grund der von der Ambrosia ausgehenden 
Gesundheitsgefährdung von Menschen und der 
Gefährdung von landwirtschaftlichen Kulturen 
ist es notwendig, vorhandene Einzelpflanzen 
auszureißen (Handschuhe verwenden) und Be-
stände zu entfernen. Um die weitere Ausbrei-
tung der Pflanze zu verhindern sollte die Über-
tragung der Samen mittels Erntemaschinen, wie 
Mähdrescher, Kürbispflüge und Kürbisputzma-
schinen vermieden werden.  

 
Dipl.-Ing. Maria-Luise Schlögl 

 
 
Bodenuntersuchung 
 
Kennen Sie den Nährstoffgehalt Ihres Bo-
dens? 
 
Nur eine regelmäßig durchgeführte Untersu-
chung, die alle fünf Jahre erfolgen soll, gibt Aus-
kunft über den Nährstoffgehalt in Ihrem Boden. 
Ähnlich wie bei der Vorsorgeuntersuchung soll 
diese auch dann durchgeführt werden, wenn 
man das Gefühl hat, dass alles in Ordnung ist. 
Werden Mängel festgestellt, kann man sofort 
darauf reagieren, bevor noch größerer Schaden 
entsteht.  
 
Unabhängig von der Wirtschaftsweise eines 
Betriebes, von den verwendeten Düngern, von 
Förderungsvoraussetzungen ist die Bodenun-
tersuchung eine fachliche Notwendigkeit, die 
zur Nährstoffkontrolle und Gesunderhaltung 
unserer Böden dient. 
 
 
Aktueller Zustand der steirischen Grünland-
böden 
 
Laut eigener Statistik, weisen drei Viertel der 
steirischen Grünlandböden zu geringe Phos-
phorwerte auf und mehr als 40% der seit 1999 
untersuchten Grünlandböden sind stark unter-
versorgt.  Bei der früher üblichen Entmistung in 
Form eines Mist-Jauche-Systems ist die phos-
phorarme Jauche meist auf Grünlandflächen 
ausgebracht worden, während der phosphorrei-
chere Mist überwiegend auf die Äcker gekom-
men ist. 
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Durch Abholung der Unterlagen in der Be-
zirkskammer erhalten interessierte Landwirte 
die dazu notwendigen Unterlagen: Bodenboh-
rer, Sackerl, Auftragsformular, Erläuterungen 
zur Bodenuntersuchung und Lastschrift. 
 
Die ausgefüllten Auftragsformulare sind mit den 
Bodenproben und den unterschriebenen Last-
schriften bis spätestens 25. April wieder dort 
abzugeben. 

Beim Kalk sind zwischen 40 und 45 % der steiri-
schen Grünlandböden unterversorgt (pH 5,5), 
rund 13 % liegen sogar bei einem pH-Wert von 
unter 5,1 und sind sanierungsbedürftig.  
 
 
Bodenuntersuchungs-
aktion Frühjahr 2017 - 
Schwerpunkt Grün-
land 
 
Von 15. März bis 25. April 2017 bietet die Ab-
teilung Pflanzenbau die Möglichkeit, Bodenpro-
ben mit Schwerpunkt auf das Grünland ver-
günstigt untersuchen zu lassen. 
Das betrifft hauptsächlich die Grünlandbauern 
im nördlichen Teil des Bezirkes. 
 
Bei dieser Aktion gewährt das Referat Boden- 
und Pflanzenanalytik (A10 Land Steiermark) für  
die Bodenuntersuchung einen Rabatt von 20 %. 
Die Düngeplanerstellung durch die Landeskam-
mer für Land- und Forstwirtschaft ist um 50 % 
reduziert. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Grunduntersuchung (Phosphor, Kalium 
und pH-Wert) im Grünland kostet 16,21 €; mit 
zusätzlich Magnesium und Kupfer 25,62 €. Eine 
Düngeplanerstellung zum reduzierten Preis kos-
tet zusätzlich 3,40 € pro Grundstück bzw. 
Schlag. 
Die Analysenberichte und die Düngepläne zu 
dieser Aktion werden bis zur zweiten Junihälfte  
fertig gestellt sein und jedem Teilnehmer zuge-
sandt. 
 
Ing. Josef Herka, Referent für Düngung, Abteilung Pflan-
zenbau 
 
 

     © Friedel V.  
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Forstwirtschaft 

Forstlicher Einheitswert: 
 
Mittlerweile hat der Großteil der Betriebe den 
Einheitswertbescheid der letzten Hauptfeststel-
lung erhalten. Insbesondere der forstliche Ein-
heitswert ist bei vielen Betrieben stark gestie-
gen. Ein Grund für diesen Anstieg sind die im 
Vergleich zur letzten Hauptfeststellung von 
1988 deutlich gestiegenen Holzvorräte. Im 
Durchschnitt stocken heute rund 100 fm je ha 
mehr Holz als vor 30 Jahren. Die großen Auf-
forstungen der 60er und 70er Jahre fallen in die 
Altersstufen 40 bis 80 Jahre. Auch die Erschlie-
ßung mit Forststraßen und Rückewegen hat 
sich stark verbessert. Auch das neue Bewer-
tungsschema führt zu höheren Hektar-Sätzen. 
Berechnet man mit den aktuellen Angaben, 
aber dem alten Bewertungsschema von 1988, 
liegen die Unterschiede bei etwa 10 bis 20 %. 
Für die Ermittlung der Bringungslage wird in 
erster Linie die Geländeneigung laut Steiermark 
GIS herangezogen. Die im September 2016 
vereinbarte Einbeziehung der Feinerschließung 
in die Berechnung der Bringungslage (auch bei 
Steilflächen werden bei guter Feinerschließung 
nur 60 % der Fläche als nicht schlepperbefahr-
bar bewertet) wird laut Auskunft des Leiters der 
Bewertungsstelle Oststeiermark nicht durchge-
führt. 
 
Bei einer Informationsveranstaltung beim Gast-
hof Pferschywirt in Kleinschlag wurde der An-
trag der forstlichen Einheitswerte sehr stark kriti-
siert. Die Erlöse aus dem Holzverkauf werden in 
einem hohen Prozentsatz für die Zahlung der 
SVB-Beiträge gebraucht und schmälern damit 
das Einkommen für die bäuerlichen Betriebe 
massiv. 
 
Neben den Beschwerden zum Einheitswert, die 
nur innerhalb von vier Wochen nach Zustellung 
des Bescheides möglich sind, gibt es auch das 
Rechtsmittel der Wertfortschreibung, das dann 
möglich ist, wenn sich der Einheitswert um min-
destens 5 % und zumindest 300 € ändert. 
 
Für Beratungen in diesem Zusammenhang ste-
hen wir Ihnen nach telefonischer Terminverein-
barung gerne zur Verfügung. 
 

Holzmarkt: 
 
In Mitteleuropa, insbesondere in Deutschland, 
gibt es in der Baubranche eine sehr gute Auf-
tragslage. Es wird viel in die Schaffung von 
neuem Wohnraum investiert. Viele Sägewerke 
gehen von einem leicht steigenden Bedarf aus. 
Die günstige Witterung des kalten, schneear-
men Winters wurde zur Holzproduktion genutzt, 
die Sägewerke sind gut mit Sägerundholz ver-
sorgt, aber weiterhin aufnahmefähig. Es läuft 
rund.  
 
Bei der Kiefer ist die Nachfrage und das Preis-
niveau deutlich schwächer. 
 
Auch die Sortimente aus der Durchforstung, wie 
Schleifholz, Behaustangen und Schwachbloche 
finden guten Absatz. 
 
Der sehr kalte Jänner hat die angespannte Situ-
ation am Energieholzmarkt entschärft, die 
Nachfrage hat sich deutlich belebt. 
Die gute Nachfrage und die günstigen Witte-
rungsbedingungen sollten genutzt werden, um 
die Sägewerke, Papier- und Plattenindustrie 
ausreichend mit Holz zu versorgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forstpflanzenaktion: 
 
Das zeitige Frühjahr ist die günstigste Zeit, dort 
Forstpflanzen zu setzen, wo die Naturverjün-
gung nicht funktioniert. Eine dem Standort opti-
mal angepasste Baumartenmischung ist die 
beste Voraussetzung, um für die Zukunft einen 
stabilen, ertragreichen Mischwald zu erzielen. 
Im beiliegenden Bestellformular sind alle gängi-
gen Baumarten in der angebotenen Stückzahl 
angeführt. Nutzen Sie den Preisvorteil einer ge-
meinsamen Bestellung. 

Dipl.-Ing. Harald Ofner 
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Direktvermarktung 

Steirische Spezialitätenprämierung 
2016/2017 

Wir gehören zu den Besten! 
 
Unsere kulinarischen Köstlichkeiten wurden 
bei der „Spezialitätenprämierung 2016/17“ 
der Landwirtschaftskammer Steiermark aus-
gezeichnet. 

Die Besten der Besten. Egal ob „Gutes vom 
Bauernhof“-Betriebe, die von der Landwirt-
schaftskammer Steiermark prämiert wurden, 
oder Lizenzpartner der GENUSSREGION  
ÖSTERREICH: Steirische Produkte ragen her-
aus und lassen jedes Kulinarik-Herz höher 
schlagen! 
 
Qualität schmeckt man – wer einmal ein Stück 
vom prämierten herzhaften Schinken oder vom  
würzigen Käse probiert hat, kann das mit Si-
cherheit bestätigen. Dafür sorgen die bäuerli-
chen Betriebe in der gesamten Steiermark 
durch ihren sorgsamen und bewussten Umgang 
mit Mensch, Tier und Umwelt. Denn gesunde 
Tiere, die artgerecht gehalten und gefüttert wer-
den, sind die wichtigste Voraussetzung für Ge-
schmack und Qualität – sowohl beim Fleisch als 
auch beim Käse. 
 
Hinzu kommt die gewissenhafte und traditionel-
le Herstellungsweise der Produkte, die selbige 
zum schmackhaften sowie unverwechselbaren 
Kulturgut der Steiermark machen.  
 

Marken wie „Gutes vom Bauernhof“ und die 
GENUSSREGION ÖSTERREICH garantieren 
den Konsumenten Handwerksprodukte in bes-
ter Qualität und aus der Region – für besonde-
ren Genuss mit gutem Gewissen! 
 
 
Folgende Ergebnisse wurden im Bezirk 
Hartberg-Fürstenfeld errungen: 
 
Bergstadl  
Leitersdorf 177, 8271 Bad Waltersdorf 
Karreespeck vom Wollschwein Gold, Fina-
list Kategorie ungeräuchert, luftgetrocknet 
Rohpökelware 
Wollschwein-Bauchspeck Gold, Finalist Ka-
tegorie ungeräuchert, luftgetrocknet Rohpö-
kelware 
 
 
Hofladen  Fiedler  
Leitersdorf 37, 8271 Bad Waltersdorf 
Haussalami mit Knoblauch Gold, Finalist 
Kategorie Rohwurst 
 
 
Dreiländer-Eck-Mostschank Alexander Gam-
perl  
Sparberegg 9, 8243 Pinggau 
Karree, prämiert, 
Bauchspeck, prämiert 
Kochpökelware (Nuß), prämiert  
 
 
Sabine Höllerbauer-Wasylyszyn  
Rohr bei Hartberg 12, 8294 Unterrohr 
Höllerbauers Hauswürstl Gold, Finalist Kate-
gorie Rohwurst 
Höllerbauers Karreespeck Gold, Finalist Ka-
tegorie Karreespeck 
Höllerbauers "Pikante", prämiert 
 
 
Maria und Franz Jeitler  
Reibersdorf 2, 8232 Grafendorf 
Karree (Mulbratl) Gold, Finalist Kategorie 
Karree 
Kochschinken, prämiert 
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Siegfried Koch  
Flattendorf 62, 8230 Hartberg 
Mulbratl Gold, Finalist Kategorie Karree 
Osterschinken Gold, Finalist Kategorie 
Kochschinken 
Knoflwurst Gold, Finalist Kategorie Roh-
wurst 
Wurzelspeck, Gold  
Bauchspeck (Hamburger), prämiert 
 
 
Labonca Biohof GmbH  
Hauptplatz 6, 8291 Burgau 
Salamistangerl mit Mohn und Pfeffer Gold 
Finalist Kategorie Rohwurst 
Geräucherte Salami mit Kräuter, prämiert 
 
 
Steßlhof Familie  Steßl  
Loipersdorf 81, 8282 Loipersdorf 
Kochschinken (Bauerngeselchtes gekocht), 
Gold 
 
 
Hofmolkerei Thaller  
Leitersdorf 18 
Naturjoghurt Gold, Finalist Kategorie  
Joghurt  
Käsebällchen in Öl Gold, Finalist Kategeorie 
Frischkäse 
Kürbiskernroulade Gold, Finalist Kategorie 
Frischkäse 
Topfen, prämiert 
 
 
Wirtshaus Lindenhof, Familie  Weber 
Auffen 51, 8272 Auffen 
Schinken/Schinkenspeck luftgereift Gold, 
Finalist Kategorie ungeräuchert, luftgetrock-
net Rohpökelware 
Kochschinken vom Strauß, Gold  
 
Wir gratulieren sehr herzlich und wünschen  
weiterhin viel Erfolg! 

 
Osterbrotprämierung 2017 
23. März 2017  
am Steiermarkhof 
 
Osterbrot hat eine lange Tradition. Es wird zum 
Brauch des Fastenbrechens gebacken und ist 
nicht nur bei uns, sondern auch bei den grie-
chisch-orthodoxen und osteuropäischen Oster-
feierlichkeiten sehr beliebt. 
 
Prämiert werden Osterbrote, Pinzen und Kreative 
Ostergebäcke. 
 
Beurteilt wird nach den Kriterien in Anlehnung an 
die Steirische Bauernbrotprämierung, bei der 
Osterbrot bereits seit 2004 ausgezeichnet wird.  
In der jeweiligen Kategorie wird der/die Landessie-
gerIn mit den Bestnoten ermittelt. 
 
Anmeldung bzw. Unterlagen anfordern: 
Anmeldungen bis Freitag, 17. März 2017 in der LK 
Steiermark unter 0316/8050-1292 oder per 
Mail an esther.aldrian@lk-stmk.at oder eva.lipp@lk-
stmk.at. 
 
Die Teilnahmegebühr beträgt 30 Euro je Probe. 
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Hygiene und Allergenkennzeichnung 
für Feste und ähnliche ortsveränderli-
che Veranstaltungen 
 
In der Planung und Organisation von Festen muss 
auf richtige Hygiene und Lebensmittelkennzeich-
nung geachtet werden. 
 
Diese Schulung unterstützt Sie einerseits dabei die 
gesetzlichen Anforderungen der Lebensmittelhygie-
ne auf Festen und ähnlichen ortsveränderlichen Ver-
anstaltungen zu erfüllen, andererseits erhalten Sie 
wichtige Informationen über die verpflichtende Aller-
genauszeichnung im Rahmen Ihres Festes. Auch 
werden Ihnen die Dokumentationsblätter für das ob-
ligatorische Eigenkontrollsystem zur Verfügung ge-
stellt. 
 
Die Inhalte dieses Kurses sind: VO (EG) 852/04 
über Lebensmittelhygiene, spezielle gesetzliche An-
forderungen für ortsveränderliche Betriebsstätten im 
Freien bzw. in Zelten, Lebensmittelhygiene, Perso-
nalhygiene, Reinigung und Desinfektion, Lagertem-
peraturen, Dokumentationspflicht, Eigenkontrolle, 
Besprechung der 14 allergenen Stoffe laut Lebens-
mittelinformationsverordnung, Durchführung der Al-
lergeninformation in der Praxis. 
 
Kursdauer: 3 Einheiten 
 
Zielgruppe: 
Betriebe, Gemeinden, Vereine und Organisationen, 
die Feste veranstalten 
 
Termin: Donnerstag, 6. April 2017 
Ort:     Hartberg, GH Pack 
Zeit:     14 bis 17 Uhr 
 
Referent/in: Raphaela Lackner 
 
Kursbeitrag: 30 € 
 
Anmeldung bis spätestens 23. März 2017  
unbedingt erforderlich: 
LFI Graz: 0316/8050-1305,  
zentrale@lfi-steiermark.at  
 
 
 
 
 
 
 

Nährwertdeklaration für Direktvermarktungs-
produkte 
 
Ab 13. Dezember 2016 ist zusätzlich zur Allergen-
kennzeichnung auch  die Nährwertkennzeichnung ver-
pflichtend.  
 
Ausnahmen: 
1. Unverarbeitete Erzeugnisse, die nur aus einer 

Zutat oder Zutatenklasse bestehen;  
2. verarbeitete Erzeugnisse, die lediglich einer Rei-

fungsbehandlung unterzogen wurden und die 
nur aus einer Zutat oder Zutatenklasse beste-
hen;  

3. für den menschlichen Gebrauch bestimmtes 
Wasser, auch solches, dem lediglich Kohlendi-
oxid und/oder Aromen zugesetzt wurden;  

4. Kräuter, Gewürze oder Mischungen daraus;  
5. Salz und Salzsubstitute;  
6. Tafelsüßen;  
7. Erzeugnisse im Sinne der RL 1999/4/EG über 

Kaffee- und Zichorien-Extrakte, ganze o. gemah-
lene Kaffeebohnen und ganze oder gemahlene 
entkoffeinierte Kaffeebohnen; 

8. Kräuter- oder Früchtetees, Tee, entkoffeinierter 
Tee, Instant- oder löslicher Tee oder Teeextrakt, 
entkoffeinierter Instant- oder löslicher Tee oder 

 Teeextrakt ohne Zusatz weiterer Zutaten als Aro-
 men, die den Nährwert des Tees nicht verän- 
 dern;  
1. Gärungsessig und Essigersatz, auch solche, de-

nen lediglich Aromen zugesetzt wurden;  
2. Aromen;  
3. Lebensmittelzusatzstoffe;  
4. Verarbeitungshilfsstoffe;  
5. Lebensmittelenzyme;  
6. Gelatine;  
7. Gelierhilfen für Konfitüre;  
8. Hefe;  
9. Kaugummi;  
10. Lebensmittel in Verpackungen oder Behältnis-

sen, deren größte Oberfläche weniger als 25 cm²  
(5 cm lang und 5 cm breit) beträgt;  

11. Lebensmittel, einschließlich handwerklich herge-
stellter Lebensmittel, die direkt in kleinen Men-
gen von Erzeugnissen durch den Hersteller an 
den Endverbraucher oder an lokale Einzelhan-
delsgeschäfte abgegeben werden, die die Er-
zeugnisse unmittelbar an den Endverbraucher 
abgeben. 

 
Als „direkte Abgabe kleiner Mengen von Erzeugnissen 
an den Endverbraucher“ ist zu verstehen, wenn ein 
Hersteller kleine Mengen eines Lebensmittels in sei-
nem Betrieb, in einer von ihm betriebenen Verkaufs-
stelle, ab Hof, in mobilen Verkaufsständen oder im 
Rahmen von Hauszustellung unmittelbar an den End-
verbraucher abgibt. Auch die Abgabe durch lokale Ein-
zelhandelsgeschäfte ist von der Nährwertangabe aus-
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Die Zeckenschutzimpfung  
für Hartberg findet am 

  
Montag, 6. März 2017 

und 
Montag, 3. April 2017 

 
von 12.30 bis 14.30 Uhr 

und 
15 bis 16.30 Uhr 

 
in der Bezirkskammer Hartberg-Fürstenfeld,  

Wienerstraße 29, 8230 Hartberg, statt. 
 

 
Die Zeckenschutzimpfung  

für Fürstenfeld findet am 
 

Donnerstag, 9. März 2017 
und 

Donnerstag, 6. April 2017 
 

von 13.30 bis 16 Uhr  
 

in der Servicestelle Großwilfersdorf 
(Oststeiermarkhaus) 

Radersdorf 75, 8263 Großwilfersdorf, statt. 

 
Die Zeckenschutzimpfung  

für Vorau findet am 
  

Freitag, 10. März 2017 
und 

Freitag, 7. April 2017 
 

von 8 bis 9 Uhr 
 

in der Fachschule für Land– und Ernährungs-
wirtschaft Vorau, 8250 Vorau 2, statt. 

genommen. Eine Listung in Supermärkten in ganz Ös-
terreich hingegen ist nährwertkennzeichnungspflichtig. 
Der Vertrieb im Fernabsatz (Online etc.), sofern regio-
nal und punktuell, das würde bedeuten, dass nicht in-
nerhalb Österreichs gekauft werden kann, ist ebenfalls 
von der Nährwertkennzeichnung befreit. 
Von der Nährwertdeklaration ausgenommen sind auch 
nicht vorverpackte Lebensmittel und alkoholische Ge-
tränke mit einem Alkoholgehalt von über 1,2 Volumen-
prozent. 
Bei einer Lieferung ins Ausland muss allerdings immer 
eine Nährwertdeklaration erfolgen! 
 
Erstellung: 
Um eine Nährwertdeklaration zu erstellen sind die Le-
bensmittel zu analysieren oder die Werte durch Be-
rechnung zu ermitteln. Angegeben werden die Durch-
schnittswerte, die das Lebensmittel beim Verkauf ent-
hält. Bezogen werden die Nährwerte auf 100 g oder 
100 ml des Lebensmittels.  
 
Bestandteile der Nährwertdeklaration: 
Für die verpflichtende Nährwertdeklaration sind sieben 
Werte (Big 7) anzugeben:  
 
■ Brennwert (Energie) in Kcal und KJ 
■ Fett 
■ davon gesättigte Fettsäuren 
■ Kohlenhydrate 
■ davon Zucker 
■ Eiweiß 
■ Salz 
 
Die Nährwertdeklaration (Nährwerttabelle) muss 
im selben Sichtfeld mit der Bezeichnung des  
Produktes, Nettofüllmenge und ev. Alkoholge- 
halt stehen. Die Zahlen müssen in einer 
Tabelle untereinander stehen. Auch die Reihen- 
folge muss eingehalten werden.  
 
Darstellungsform: 

Unterstützung der Bezirkskammer Hartberg-
Fürstenfeld: 
 
Bei Fragen zur Umsetzung und Durchführung der 
Nährwertkennzeichnung werden Sie gerne von Frau 
Raphaela Lackner, BEd. MA. unterstützt.  
Tel.: +43664/602596-1456 
E-Mail: raphaela.lackner@lk-stmk.at 
 

Raphaela Lackner BEd. MA. 

Nährwertangaben 100g 
Brennwert xxx kJ / xxx kcal 
Fett xx g 
davon gesättige Fettsäuren xx g 
Kohlenhydrate xx g 
davon Zucker xx g 
Eiweiß xx g 
Salz xx g 
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